
 
 
 
 
Anträge auf Erstattung fortgewährter Leistungen sind zu richten:  
 
 
 
1. Bei Veranstaltungen am Standort 
 

a) der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren  
        (Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Einsätze)   
      
        an die zuständige Gemeinde 
 
b) der Helferinnen und Helfer  

(Übungen, Ausbildungsveranstaltungen, Einsätze)  
 
an die örtlich zuständige Behörde (Kreis oder kreisfreie Stadt)  

 
 
2. Bei Lehrgängen 
 

a) der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren am Institut der Feuerwehr in 
Münster  
 
an die zuständige Gemeinde 

 
b) der Helferinnen und Helfer an Schulen der privaten Hilfsorganisationen 
 

an die entsendende Dienststelle (Kreis oder kreisfreie Stadt) 
 

c) an der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz im Bundesverwaltungsamt   
- Zentralstelle für Zivilschutz – in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
an die entsendende Dienststelle (Kreis oder kreisfreie Stadt) 


